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Gesetzliche Änderungen im Arbeitsrecht 2026

	Was sich ändert
	Bedeutung für Führungskräfte?
	Persönlich relevant?

	Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von 12,82 Euro auf 13,90 Euro brutto und der Mindestausbildungsvergütung
	Nur, wenn Sie auch Angebote kalkulieren müssen, o. Ä.
	☐
	Erhöhung der Minijob-Grenze von 556 Euro auf 603 Euro/Monat
	Maximale monatliche Beschäftigungsdauer der Minijobber prüfen, in vielen Fällen ist aber keine Änderung zu erwarten.
	☐
	Erhöhung der Beitrags- und Bemessungsgrenzen in Kranken- und Rentenversicherung
	Mögliche Steigerung der persönlichen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Auswirkungen auf die private Finanzlage prüfen.
	☐
	Bekämpfung der Schwarzarbeit wird gestärkt.
	In den Katalog der von Schwarzarbeit besonders betroffenen und daher zu kontrollierenden Branchen werden Barbershops, Kosmetikstudios und Lieferdienste, die für Dritte Waren bringen, aufgenommen. Führungskräfte in diesen Branchen müssen mit verstärkten Kontrollen der Zolleinheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) rechnen.
	☐
	Aktivrente: Sozialversicherungspflichtige Beschäftige, die die gesetzliche Altersgrenze erreicht haben, können bis zu 2.000 Euro/Monat steuerfrei verdienen.*
	Möglicherweise können Sie so eigentlich aus dem Erwerbs-leben ausscheidende Teammitglieder motivieren, über die Regelaltersgrenze hinaus Ihr Team zu verstärken.
	☐
	Arbeitszeitgesetz: insbesondere Dokumentations-pflichten und tägliche Höchstarbeitszeit, Details offen
	Anpassungen des Gesetzes sind seit Jahren überfällig. Die diskutierten Änderungen geben Ihnen evtl. Möglichkeiten zur flexibleren Einteilung der Arbeitszeiten Ihrer Teammitglieder.
	☐
	Umsetzung der EU-Entgeltransparenzrichtlinie durch nationales Gesetz*
	In der Regel: Nein.
	☐
	KI-Schulung für Mitarbeitende soll wieder entfallen.*
	Wenn die entsprechende EU-Verordnung beschlossen wird, müssen Sie keine Zeiten mehr für Mitarbeiterschulungen zu diesem Thema einplanen.
	☐
	Das Bundestariftreuegesetz knüpft bestimmte öffentliche Aufträge an die Einhaltung von Tarifverträgen.*
	In der Regel: Nein.
	☐
	* = Das Gesetzgebungsverfahren ist bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen, Änderungen sind möglich. Führungskräfte sollten hier – soweit persönlich relevant – die weitere Entwicklung beobachten.
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